
                                       
 

Wichtige Daten der energie-BKK ab 01.01.2026 
für die Abrechnung von Sozialversicherungsbeiträgen 

 
 

Beitragssätze 

 
Krankenversicherung 

Gesamt Arbeitnehmer Arbeitgeber 

 Allgemeiner Beitragssatz 14,60 % 7,30 % 7,30 % 

 Ermäßigter Beitragssatz 14,00 % 7,00 % 7,00 % 
 Zusatzbeitragssatz der energie-BKK   3,98 % 1,99 % 1,99 % 
 Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz   2,90 %   
 

Pflegeversicherung  
 Beitragssatz  

 

3,60 % 1,80 % 1,80 % 

 Zuschlag für Kinderlose ( 0,60 %) 4,20 %  2,40 % 1,80 % 
 

 

Abschlag für Versicherte mit mehreren Kindern (bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres): 
 2 Kinder ( 0,25 %) 3,35 % 1,55 % 1,80 % 
 3 Kinder ( 0,50 %) 3,10 % 1,30 % 1,80 % 
 4 Kinder ( 0,75 %) 2,85 % 1,05 % 1,80 % 
 5 oder mehr Kinder ( 1,00 %) 2,60 % 0,80 % 1,80 % 
     
 Im Bundesland Sachsen gilt eine hiervon abweichende Beitragstragung, da dort der Buß- und 

Bettag als Feiertag nicht abgeschafft wurde. 
 

Rentenversicherung 
 Beitragssatz 18,60 % 9,30 % 9,30 % 
 

Arbeitslosenversicherung 
 Beitragssatz   2,60 % 1,30 % 1,30 % 
 

Aufwendungsausgleich über die BKK-Arbeitgeberversicherung – www.bkk-aag.de  
 U1 - allgemeiner Umlagesatz  60 % Erstattung1 2,10 % 
 U1 - ermäßigter Umlagesatz   50 % Erstattung1 1,73 % 
 U1 - erhöhter Umlagesatz       80 % Erstattung1 4,00 % 
 U2  100 % Erstattung bei Mutterschaft1 

                                                 120 % Erstattung bei Beschäftigungsverbot1 
0,40 % 
0,40 % 

 1 Die Arbeitgeberbeitragsanteile sind mit diesem Erstattungssatz abgegolten. 
 

Insolvenzgeldumlage 

 

0,15 % 
  

Beitragsbemessungsgrenzen und Jahresarbeitsentgeltgrenzen  
 monatlich  jährlich 

 

Kranken- und Pflegeversicherung 
 

5.812,50 € 69.750,00 € 

Renten- und Arbeitslosenversicherung 
 

8.450,00 € 101.400,00 € 

allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze 77.400,00 € 

besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze – (für am 31.12.2002 PKV Versicherte) 69.750,00 € 
 

Sonstige Werte 
 

Höchstbeiträge für freiwillige Mitglieder der energie-BKK 
 Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld (14,6 %)  848,63 € 
 Kassenindividueller Zusatzbeitrag (3,98 %)  231,34 € 
 Pflegeversicherung (Ermittlung Beitragssatz siehe oben) 

 

individuell 

Geringverdienergrenze 
 Entgeltgrenze für Auszubildende (alleinige Beitragstragung des Arbeitgebers) 

 
325,00 € 

Geringfügigkeitsgrenze  603,00 € 

Übergangsbereich (vormals Gleitzone oder Midijob) 603,01 € bis 2.000,00 € 

Gleitzonenfaktor 0,6619 
 

Mindestzahlbetrag für die Beitragspflicht von Versorgungsbezügen  
in der Kranken- und Pflegeversicherung 

 
197,75 € 

 
Die geänderten Werte ab Januar 2026 sind fett und rot gekennzeichnet.  



energie-BKK – Alles auf einen Blick 
 

 
Ihr Beitragskonto führen wir unter der Ihnen von der Bundesagentur für Arbeit zugeteilten 
Betriebsnummer. Geben Sie diese Betriebsnummer bitte bei allen Mitteilungen und  
Zahlungen an. 
 
Sie können als Kunde der energie-BKK die kostenfreie Software der ITSG nutzen.  
Diese finden Sie hier: www.itsg.de.  
 
Die Lohnfortzahlungsversicherung wird zentral durch den BKK Landesverband Mitte 
Arbeitgeberversicherung für uns durchgeführt. Die Kontaktdaten lauten: 
 

BKK Landesverband Mitte  Telefon: 0391 72518-100 
BKK-Arbeitgeberversicherung Fax:  0391 72518-20 
Olvenstedter Chaussee 126 E-Mail:  info@bkk-aag.de 
39130 Magdeburg 
 
 
Unsere Betriebsnummer für die Rechtskreise Ost und West lautet: 29717581. 
 
Für Ihre Beitragszahlungen verwenden Sie bitte eine dieser Bankverbindungen: 
 
Bankverbindung Deutsche Bank 
BIC DEUTDE2HXXX 
IBAN DE24 2507 0070 0011 4462 00 

  
Bankverbindung HypoVereinsbank 
BIC HYVEDEMM300 
IBAN DE13 2003 0000 0016 3562 22 

  
Bankverbindung Commerzbank AG 
BIC COBADEFFXXX 
IBAN DE46 2504 0066 0304 2652 00 
 
Als Verwendungszweck nutzen Sie bitte Ihre Betriebsnummer. 
 
Haben Sie Fragen? Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung: 
 
Per Post: Per E-Mail:  
energie-BKK Arbeitgeber@energie-BKK.de 
30134 Hannover  
 

Telefon: 0511 911 10 970                    Faxnummer: 0511 911 10 7970 

 
Kommen Sie uns auf unserer Internetseite www.energie-BKK.de „Arbeitgeberservice“  
besuchen. Dort finden Sie auch unsere Formulare: SEPA-Lastschriftmandat, Wichtige  
Daten, Antrag auf Erstattung zu Unrecht entrichteter Beiträge und vieles mehr. 
 

 


